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1 Ökodesign  
 

1.1 Worum geht es bei Ökodesign? 

Mit der sogenannten Ökodesign-Richtlinie wurde in der EU das Konzept der umwelt-

gerechten Gestaltung (Eco-Design oder Ökodesign) von Produkten eingeführt. Ziel ist 

es, die Umweltverträglichkeit und Energieeffizienz bestimmter Produkte über deren ge-

samten Lebenszyklus hinweg zu verbessern. Dafür werden verbindliche Mindestan-

forderungen an die Produktgestaltung festgelegt, deren Einhaltung die betroffenen Un-

ternehmen mit der CE-Kennzeichnung nachweisen müssen. 

 

Die Ökodesign-Richtlinie1 wurde 2005 erlassen und im März 2008 durch das Energie-

betriebene-Produkte-Gesetz2 in deutsches Recht überführt. Konkrete Vorschriften für 

einzelne Produkte bzw. Produktgruppen ergeben sich jedoch nicht unmittelbar aus der 

Richtlinie oder dem Gesetz. Vielmehr werden produktspezifische Ökodesign-Anforde-

rungen erst nach und nach in sogenannten Durchführungsmaßnahmen festgelegt. 

Diese werden in Form einer Verordnung durch die Europäische Kommission erlassen 

und sind damit in allen EU-Mitgliedstaaten für Hersteller und Importeure unmittelbar 

gültig und verbindlich. Nur, wenn das betroffene Produkt die Ökodesign-Anforderun-

gen erfüllt, darf es die CE-Kennzeichnung tragen und in der EU in Verkehr gebracht 

werden. 

 

1.2 Welche Art von Produkten ist betroffen? 

Seit einer Neufassung der Ökodesign-Richtlinie3 und der entsprechenden Änderung des 

deutschen Gesetzes in Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz4 gilt Ökodesign 

für sogenannte energieverbrauchsrelevante Produkte. Neben den energiebetriebe-

                                                 
1 Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2005 zur Schaffung 
eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energiebe-
triebener Produkte [aufgrund des englischen Begriffs energy using products auch EuP-Richtlinie ge-
nannt] 
2 Gesetz über die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte (Energiebetriebene-Pro-
dukte-Gesetz – EBPG), ausgefertigt am 27.02.2008 
3 Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Schaf-
fung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energie-
verbrauchsrelevanter Produkte (Neufassung) [ersetzt die ursprüngliche Richtlinie 2005/32/EG; wird auf-
grund des englischen Begriffs energy related products auch ErP-Richtlinie genannt] 
4 Gesetz über die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (Energiever-
brauchsrelevante-Produkte-Gesetz – EVPG), zuletzt geändert am 31.08.2015 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:191:0029:0058:DE:PDF
http://www.ebpg.bam.de/de/ebpg_medien/ebp_gest_08-03_ebpg-bgbl.pdf
http://www.ebpg.bam.de/de/ebpg_medien/ebp_gest_08-03_ebpg-bgbl.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:DE:PDF
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/ebpg/gesamt.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/ebpg/gesamt.pdf
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nen Produkten sind damit auch Produkte gemeint, die zwar selbst keine Energie benöti-

gen, aber den Verbrauch von Energie beeinflussen – wie z. B. Fenster und Isoliermate-

rialien. 

 

 Nach der EU-Richtlinie dürfen jedoch nur dann Ökodesign-Anforderungen festgelegt 

werden, wenn ein energiebetriebenes bzw. energieverbrauchsrelevantes Produkt fol-

gende grundlegende Kriterien erfüllt: 

 erhebliches Verkaufs- und Handelsvolumen innerhalb der EU (Richtwert: mehr als 

200.000 Stück pro Jahr – bezogen auf das gesamte Marktvolumen, nicht auf das 

einzelne Unternehmen!) 

 erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt 

 erhebliches Potenzial für eine Verbesserung der Umweltverträglichkeit ohne über-

mäßig hohe Kosten, wobei unter anderem berücksichtigt wird, ob es große Unter-

schiede bei der Umweltverträglichkeit der auf dem Markt verfügbaren Produkte mit 

gleichwertigen Funktionen gibt. 

 

1.3 Was sind Ökodesign-Anforderungen? 

 Bei Ökodesign wird prinzipiell der gesamte Produktlebenszyklus betrachtet: von der 

Auswahl des Rohmaterials über die Nutzungsphase bis hin zur Entsorgung des Pro-

dukts. Auch die Umweltauswirkungen werden umfassend gesehen und beziehen Res-

sourcen- und Energieverbrauch, aber auch Emissionen, Abfälle und anderes ein. Diese 

Aspekte beeinflussen die Produktgestaltung ebenso wie z. B. sicherheitstechnische Er-

fordernisse. 

 

 Die Richtlinie unterscheidet zwischen allgemeinen und spezifischen Ökodesign-Anfor-

derungen: Allgemeine Ökodesign-Anforderungen betreffen dabei das gesamte öko-

logische Profil eines Produkts – ohne Grenzwerte für einen bestimmten Umweltaspekt. 

Sie können jedoch sowohl ganz konkrete technische Vorgaben für das Produkt (z.B. das 

Vorhandensein eines 20°C-Waschprogramms für Haushaltswaschmaschinen (VO 

(EG)1015/2010)) als auch beispielsweise Pflichtangaben für die Bedienungsanleitung 

enthalten. 

 



 
 

 

 

Spezifische Ökodesign-Anforderungen bestehen aus einer messbaren Größe für ei-

nen bestimmten Umweltaspekt – z. B. den Energieverbrauch im Betrieb bei einer be-

stimmten Ausgangsleistung. Allerdings ist die Unterteilung in allgemeine und spezifische 

Anforderungen nicht in allen Durchführungsmaßnahmen eindeutig gegeben. 

 

1.4 Was sind Durchführungsmaßnahmen? 

 Durchführungsmaßnahmen sind auf Grundlage der Ökodesign-Richtlinie erlassene 

Rechtsakte, die Ökodesign-Anforderungen für eine bestimmte Produktgruppe von 

energiebetriebenen oder energieverbrauchsrelevanten Produkten festlegen. Sie werden 

in Form einer Verordnung der EU-Kommission erlassen und sind damit in allen EU-

Mitgliedstaaten unmittelbar gültig und verbindlich, müssen also nicht mehr gesondert 

in deutsches Recht umgesetzt werden. 

 

 Typischerweise hat eine solche Verordnung folgende Elemente: 

 Grenzwerte für Energieverbrauch bzw. -effizienz, Schadstoffgehalt usw. des Pro-

dukts sowie Vorgaben für Messungen und Berechnungen 

 Informationspflichten des Herstellers/Importeurs gegenüber Verbrauchern und Be-

hörden 

 Durchführung und Dokumentation einer Konformitätsbewertung für das Produkt. 

 

1.5 Wer entscheidet wie über die Durchführungsmaßnahmen? 

 Die Ökodesign-Richtlinie wurde vom Europäischen Parlament und vom Rat gemeinsam 

erlassen, ihre Durchführung obliegt aber der Europäischen Kommission. Sie bereitet 

die Maßnahmen vor und erlässt letztendlich die Verordnungen. Dem vorgeschaltet ist 

ein umfangreiches Konsultationsverfahren, an dem die Mitgliedstaaten sowie Vertre-

ter von Industrie, Handel und Umwelt- und Verbraucherverbänden beteiligt sind. 

 

 Für betroffene Unternehmen besteht also die Möglichkeit, sich in die Entwicklung von 

Ökodesign-Anforderungen einzubringen und damit die Ausgestaltung zu beeinflussen 

bzw. sich sehr frühzeitig auf neue Vorgaben einzustellen. 

 

 Die Kommission erarbeitet prinzipiell nur dann Durchführungsmaßnahmen, wenn nicht 

freiwillige Vereinbarungen oder andere Selbstregulierungsmaßnahmen der Indust-

rie vorliegen, die die Erreichung der politischen Ziele schneller oder kostengünstiger als 
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zwingende Vorschriften ermöglichen. Wenn hingegen verbindliche Ökodesign-Anforde-

rungen festgelegt werden, läuft der Entscheidungsprozess folgendermaßen ab: 

 

Vorstudie 
Die Europäische Kommission beauftragt einen externen Auftragnehmer mit einer soge-

nannten Vorstudie, die die notwendigen Daten (Marktanalyse, technische Analyse) 
für die entsprechende Produktgruppe zusammenführt und die Basis für alle weiteren 

Schritte bildet. 
 Es empfiehlt sich, als betroffenes Unternehmen bereits in dieser Phase aktiv zu wer-

den: Als Interessenträger kann man an den organisierten Konsultationen (über 
Fragebögen, Stellungnahmen, Sitzungen) der Autoren der Studie teilnehmen. Dazu 

wird im Regelfall eine eigene Internetseite für die Vorstudie eingerichtet. 
 
 

Arbeitspapier 
Auf Basis der abgeschlossenen Studie erstellt die Kommission ein Arbeitspapier, das 

mehrere Optionen/Szenarien für mögliche Ökodesign-Anforderungen enthalten 
kann. 

 
 

Konsultationsforum 
Die Kommission ist verpflichtet, auf eine ausgewogene Beteiligung der Vertreter der 

Mitgliedstaaten und aller an der Produktgruppe interessierten Kreise – wie Industrie 
einschließlich KMU, Handwerk, Gewerkschaften, Groß- und Einzelhändler, Import-
eure, Umweltschutzgruppen und Verbraucherorganisationen – zu achten. Deshalb 
lädt sie diese Kreise in ein sogenanntes Konsultationsforum ein, das auf Basis des 

Arbeitspapiers über die geplante Maßnahme berät. 
Für die Bundesregierung sind die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

(BAM), das Umweltbundesamt (UBA) sowie die Deutsche Energieagentur (dena) im 
Konsultationsforum vertreten. Die BAM lädt im Vorfeld einer Sitzung die deutschen 
interessierten Kreise zu einem fachlichen Austausch in den sogenannten Berater-
kreis nach Berlin ein. Jedes betroffene Unternehmen kann die BAM kontaktieren, 
um zu diesen Treffen eingeladen zu werden. Auch an der Sitzung des Konsulta-

tionsforums auf europäischer Ebene können sich Unternehmen beteiligen, im Re-
gelfall werden sie dort durch ihren europäischen Fach-/Branchenverband vertreten. 

 
 

Vorlage (Verordnungsentwurf) 
Auf Grundlage der Diskussion im Konsultationsforum erstellt die Kommission einen 

Entwurf für eine Verordnung mit Ökodesign-Anforderungen für die betreffende Pro-
duktgruppe. 

 
 

Regelungsausschuss 
Die Kommission legt diesen Verordnungsentwurf dann einem sogenannten Regelungs-

ausschuss vor, in dem die Mitgliedstaaten auf Ebene der Fachministerien vertreten 
sind. Dieser Ausschuss muss dem Entwurf mehrheitlich zustimmen, sonst kann die 

Verordnung nicht erlassen werden. 
 
 

Parlament und Rat 



 
 

 

 

Als letzte Etappe des Entscheidungsverfahrens muss der vom Regelungsausschuss 
beschlossene Verordnungsentwurf vom Europäischen Parlament und vom Rat (auf 
Ebene der Minister der Mitgliedstaaten) überprüft werden. Dabei geht es aber nicht 
mehr um den eigentlichen Inhalt der Verordnung, sondern darum, ob die Kommis-
sion das Verfahren korrekt durchgeführt und die Ökodesign-Richtlinie richtig ange-

wandt hat. 
 
 

Erlass der Verordnung 
Legen die beiden EU-Institutionen kein Veto ein, erlässt die Kommission die Verord-

nung formell. Sie wird dann im Amtsblatt der EU veröffentlicht und ist mit Inkrafttre-
ten unmittelbar gültig in allen Mitgliedstaaten und damit direkt verbindlich für alle 

betroffenen Unternehmen. 
 

 
 

1.6 Welche Produktgruppen werden (bislang) erfasst? 

 Seit mehreren Jahren läuft auf EU-Ebene der Prozess zur Entwicklung von Durchfüh-

rungsmaßnahmen (Verordnungen) für einzelne Produktgruppen5. Für eine erste Phase 

von 2005 bis 2008 wurde eine Liste mit rund 20 Produktgruppen erstellt, die in der 

Ökodesign-Richtlinie vordefiniert waren. Dabei handelte es sich um energiebetriebene 

Produkte, denen das Europäische Programm für den Klimaschutz (ECCP) aufgrund ei-

nes hohen Potenzials für eine kostengünstige Senkung von Treibhausgasemissionen 

Vorrang einräumte.  

 

 Für eine zweite und dritte Phase von 2009 - 2011 und 2012 - 2014 wurden neue Pro-

duktlisten – sogenannte Arbeitsprogramme – erstellt, die nach und nach abgearbeitet 

wurden bzw. noch werden. Das Arbeitsprogramm 2012 - 2014 enthielt dabei erstmals 

energieverbrauchsrelevante Produktgruppen. Mit dem von der Kommission neu erarbei-

teten Arbeitsplan 2016 - 20196, werden sieben weitere Produktgruppen hinzugefügt: Ge-

bäudeautomation und Steuerungssysteme; elektrische Wasserkocher; Aufzüge; Kühl-

container; Handtrockner; Hochdruckreiniger; Photovoltaikanlagen. 

 

 Für folgende Produktgruppen existieren bereits Durchführungsmaßnahmen7:  

 

                                                 
5 Unter diesem Link hält die BAM eine aktuelle Übersicht unter der Ökodesign- und Energiever-
brauchskennzeichnungsrichtlinie, erstellt von der BAM (Stand: November 2016) 
6 COMMISSION REGULATION (EU) No …/.. of 30.11.2016 implementing Directive 2009/125/EC of 
the European Parliament and of the Council establishing a framework for the setting of ecodesign re-
quirements for energy-related products, with regard to ecodesign requirements for air heating prod-
ucts, cooling products, high temperature process chillers and fan coil units 
7 Stand: August 2016 https://www.ebpg.bam.de/de/produktgruppen/liste.htm 

https://www.bam.de/_SharedDocs/DE/Downloads/evpg-oekodesign-u-labelverordnungen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/c_2016_7769.en_.pdf
https://www.ebpg.bam.de/de/produktgruppen/liste.htm
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Produktgruppe Verordnung der Kommission Geltungsbeginn 
der Ökodesign-
Anforderungen  

Bereitschafts- und Aus-Zu-
stand (Standby) von Haus-
halts- und Bürogeräten 

Nr. 1275/2008  
vom 17. Dezember 2008, geän-
dert durch (EG) 278/2009, durch 
(EG) 642/2009, durch (EU) 
617/2013 und durch (EU) 
801/2013 (s.u.) 

07.01.2010 

Einfache Set-Top-Boxen Nr. 107/2009  
vom 4. Februar 2009 

25.02.2010 

Haushaltslampen mit unge-
bündeltem Licht (Glühlam-
pen, Halogenlampen) 

Nr. 244/2009  
vom 18. März 2009, 
Änderungsverordnung Nr. 
859/2009 vom 18. September 
2009, 
Berichtigung vom 4. November 
2009, geändert durch Nr. 
2015/1428 

01.09.2009 

Büro- und Straßenbeleuch-
tung (Leuchtstofflampen, 
Hochdruckentladungslam-
pen) 

Nr. 245/2009  
vom 18. März 2009, 
Änderungsverordnung Nr. 
347/2010 vom 24. April 2010,  
Messmethoden, und geändert 
durch Nr. 2015/1428  

13.04.2010 

Externe Netzteile Nr. 278/2009  
vom 06. April 2009, geändert 
durch Nr. 617/2013 

27.04.2010 

Elektromotoren Nr. 640/2009  
vom 22. Juli 2009 
Änderungsverordnung Nr. 
4/2014 vom 6. Januar 2014 

16.06.2011 

Umwälzpumpen Nr. 641/2009  
vom 22. Juli 2009, 
Änderungsverordnung Nr. 
622/2012  
vom 11. Juli 2012 

01.01.2013 

Fernsehgeräte Nr. 642/2009  
vom 22. Juli 2009, 
geändert durch Nr. 801/2013 
(s.u.) 

07.01.2010 

Haushaltskühlgeräte Nr. 643/2009  
vom 22. Juli 2009, 
Messmethoden  

01.07.2010 

Haushaltswaschmaschinen Nr. 1015/2010  
vom 10. November 2010, 
Berichtigung vom 16. November 
2010 

01.12.2011 

Haushaltsgeschirrspüler Nr. 1016/2010  
vom 10. November 2010 

01.12.2011 

Ventilatoren Nr. 327/2011 01.01.2013 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:339:0045:0052:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:036:0008:0014:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0003:0016:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:247:0003:0005:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:288:0040:0040:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0017:0044:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:104:0020:0028:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:092:0011:0014:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0003:0010:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0026:0034:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:002:0001:0002:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:002:0001:0002:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0035:0041:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:180:0004:0008:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0042:0052:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0053:0068:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:016:0019:0023:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0021:0030:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:298:0087:0087:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0031:0040:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:090:0008:0021:DE:PDF


 
 

 

 

vom 30. März 2011, geändert 
durch Nr. 666/2013 

Wasserpumpen Nr. 547/2012  
vom 25. Juni 2012 

01.01.2013 

Haushaltswäschetrockner Nr. 932/2012 
vom 3. Oktober 2012 

01.11.2013 

Lampen mit gebündeltem 
Licht, LED-Lampen und da-
zugehörige Geräte 

Nr. 1194/2012 vom 12. Dezem-
ber 2012, geändert durch Nr. 
2015/1428 

01.09.2013 

Staubsauger Nr. 666/2013 vom 8. Juli 2013 01.09.2014 

Raum- und Kombiheizgeräte Nr. 813/2013 vom 2. August 
2013  

26.09.2015 

Warmwasserbereiter und -
speicher 

Nr. 814/2013 vom 2. August 
2013 

26.09.2015 

Computer und Computerser-
ver 

Nr. 617/2013 vom 26. Juni 2013 01.07.2014 

Raumklimageräte und Kom-
fortventilatoren 

Nr. 206/2012 vom 6. März 2012 01.01.2013 

Festbrennstoffkessel/ Kleine 
Feuerungsanlagen für feste 
Brennstoffe 

Nr. 1189/2015 vom 28. April 
2015 

01.01.2020 

Festbrennstoff-Einzelraum-
heizgeräte 

Nr. 1185/2015 vom 24. April 
2015 

01.01.2022 

Einzelraumheizgeräte Nr. 2015/1188 vom 28. April 
2015 

01.01.2018 

Haushaltsbacköfen, -koch-
mulden und -dunstabzugs-
hauben 

Nr. 66/2014 vom 14. Januar 
2014 

20.02.2015 

Elektrische und elektronische 
Haushalts- und Bürogeräte 
im Bereitschafts- und im 
Aus-Zustand (u.a. Haus-
haltskaffeemaschinen) 

Nr. 801/2013 vom 22. August 
2013 

01.01.2015 

Gewerbliche Kühllager-
schränke (soweit nicht in zu-
vor geregelten Produktgrup-
pen enthalten) 

Nr. 1095/2015 vom 5. Mai 2015 01.07.2016 

Transformatoren Nr. 548/2014 vom 21. Mai 2014 01.07.2015 

Lüftungsanlagen Nr. 1253/2014 vom 7. Juli 2014 01.01.2016 

 
 

 Der in obiger Tabelle jeweils genannte Geltungsbeginn der Ökodesign-Anforderun-

gen gibt das Datum an, an dem die ersten Anforderungen an die Produkte verpflichtend 

werden. In vielen Durchführungsverordnungen werden die Anforderungen – insbeson-

dere die spezifischen Anforderungen – allerdings in mehreren Stufen wirksam, um den 

Herstellern ausreichend Zeit zur Anpassung einzuräumen. Beispiel: Die sogenannte 

Nennleistungsaufnahme bei Staubsaugern darf seit dem 1. September 2014 maximal 

1.600 Watt betragen. Ab dem 1. September 2017 sind dann nur noch 900 Watt zugelas-

sen. Zudem kommen in späteren Stufen häufig auch weitere Anforderungen hinzu 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:165:0028:0036:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:278:0001:0010:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:342:0001:0022:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:192:0024:0034:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:239:0136:0161:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:239:0162:0183:DE:PDF
https://www.ebpg.bam.de/de/ebpg_medien/ener3/vo_617-2013.pdf
https://www.ebpg.bam.de/de/ebpg_medien/tren10/010_vo206-2012_de.pdf
https://www.ebpg.bam.de/de/ebpg_medien/ener15/015_vo_2015-1189_de.pdf
https://www.ebpg.bam.de/de/ebpg_medien/ener20/020_vo_2015-1185_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1188&from=EN
https://www.ebpg.bam.de/de/ebpg_medien/ener22/022_vo_66-2014_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:225:0001:0012:DE:PDF
https://www.ebpg.bam.de/de/ebpg_medien/entr1/401_vo_2015_1095_de.pdf
https://www.ebpg.bam.de/de/ebpg_medien/entr2/402_vo_548_2014_de.pdf
https://www.ebpg.bam.de/de/ebpg_medien/entr6/406_vo_1253_2014_de.pdf


 
 

 

11 

 

– im Fall der Staubsauger zum Beispiel eine vorgeschriebene Motorlebensdauer von 

mindestens 500 Stunden. Die erste Stufe ab 2014 hatte noch keine Vorgaben hierzu 

gemacht. 

 

 Für folgende Produktgruppen wurden Selbstregulierungsmaßnahmen vorgeschlagen 

bzw. bereits von der EU-Kommission anerkannt, sodass auf Durchführungsverordnun-

gen verzichtet werden kann:8 

 

Produktgruppe Status 

Bildgebende Geräte (z. B. Drucker, Scanner, 
Kopierer) 

Freiwillige Regelung durch EU-
Kommission anerkannt 

Komplexe Set-Top-Boxen Freiwillige Regelung durch EU-
Kommission anerkannt 

Videospielgeräte (als Teil der geplanten Maß-
nahmen für Geräte zur Bild- und Tonverarbei-
tung, s.u.) 

Freiwillige Regelung durch EU-
Kommission anerkannt 

Werkzeugmaschinen Selbstregulierungsvorschlag 

Bildgebende Medizingeräte Selbstregulierungsvorschlag 

 
 

  Für folgende Produktgruppen sind Durchführungsmaßnahmen aktuell in  
 Vorbereitung: 

 

Produktgruppe Status 

Gewerbliche Kühltheken und -regale Konsultationsforum 

Warmluftzentralheizung (ohne KWK) Verordnungsentwurf 

Gewerbliche Geschirrspüler, Waschmaschi-
nen, Trockner 

Konsultationsforum 

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen 
(USV)/ Haushalts-Notstromversorgung 

Vorstudie abgeschlossen 

Abwasserpumpen und Pumpen für Flüssigkei-
ten mit hohem Feststoffgehalt 

Vorstudie abgeschlossen 

Pumpen für Schwimmbecken, Teiche, Brun-
nen und Aquarien sowie Frischwasserpumpen, 
die größer als in VO (EU) 547/2012 sind 

Vorstudie abgeschlossen 

Motoren aus dem Geltungsbereich der VO 
640/2009 zwischen 750kW und 1000kW 
Produkte in Motorsystemen außerhalb des An-
wendungsbereiches der VO 640/2009 

Konsultationsforum 

Kompressoren Konsultationsforum 

Fenster Konsultationsforum 

Smart Grid-Geräte und Verbrauchszähler Vorstudie läuft 

Weinkühlschränke Ausschreibung läuft 

Stromerzeuger Ausschreibung läuft 

                                                 
8 Unter diesem Link hält die EU-Kommission stets eine aktuelle Liste der Selbstregulierungsmaßna-
men (in englischer Sprache) bereit („Voluntary agreements for products“). 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/DE/1-2013-23-DE-F1-1.Pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0684&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0178&from=de
https://www.ebpg.bam.de/de/ebpg_medien/entr5/405_wd_2014-05.pdf
http://cocir.org/index.php?id=39
https://www.ebpg.bam.de/de/produktgruppen/ener12.htm
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&1YeRPvsCUgDMgflrmHMqui3y00yM4kezEysf5GcVWELHHrT0GrRTE7IboJtlu2KhXxLT9b9E2QCuNj1aJI3QrA==
https://www.ebpg.bam.de/de/ebpg_medien/ener24/024_workd_13-11.pdf
https://www.ebpg.bam.de/de/ebpg_medien/ener27/027_studyf_14-06.pdf
https://www.ebpg.bam.de/de/ebpg_medien/ener28/028_studyf_14-06.pdf
https://www.ebpg.bam.de/de/ebpg_medien/ener29/029_studf_14-03.pdf
https://www.ebpg.bam.de/de/ebpg_medien/ener30/030_workd_14-08_ecodesign.pdf
https://www.ebpg.bam.de/de/produktgruppen/ener31.htm
https://www.ebpg.bam.de/de/produktgruppen/ener32.htm
https://www.ebpg.bam.de/de/produktgruppen/ener33.htm
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/List_Eco-design-Voluntary%20Agreements.pdf


 
 

 

 

Beleuchtungssysteme Vorstudie läuft 

Geräte zur Bild- und Tonverarbeitung Konsultationsforum 

Industrie- und Laboröfen (Feuerungsanlagen 
und Öfen für Industrie und Labor) 

Vorstudie abgeschlossen/  
Arbeitsdokument 

Dampfkessel Vorstudie abgeschlossen 

Stromkabel Vorstudie abgeschlossen 

Server Vorstudie abgeschlossen 

Wasserhähne und Duschköpfe Vorstudie läuft/in Auftrag gegeben 

 
 Die Reihenfolge der Abarbeitung der in den Arbeitsprogrammen aufgeführten Produkt-

gruppen ist nicht festgelegt, allerdings enthielt das Arbeitsprogramm 2012 - 2014 erst-

mals prioritär abzuarbeitende Produktgruppen. Zudem ist die Auflistung nicht erschöp-

fend. Es könnten also auch Maßnahmen für Produkte ergriffen werden, die in den Ar-

beitsprogrammen nicht aufgeführt sind. Bislang lassen sich allerdings alle Durchfüh-

rungsverordnungen auf die Arbeitsprogramme bzw. die Ökodesign-Richtlinie selber zu-

rückführen.9 

 

1.7 Welche gesetzlichen Verpflichtungen ergeben sich aus Durchführungs-
verordnungen? 

 Die in einer Verordnung festgelegten Ökodesign-Anforderungen an eine bestimmte Pro-

duktgruppe müssen zwingend erfüllt werden. Die Einhaltung ist Voraussetzung für das 

Inverkehrbringen des Produkts in der EU. 

 

 Als Signal für die Einhaltung der Vorschriften wird die aus der technischen Harmonisie-

rung bekannte CE-Kennzeichnung verwendet. Die Ökodesign-Richtlinie hat eine ge-

wisse Verwandtschaft zu den EU-Regelungen zu Produkten, die die CE-Kennzeichnung 

als Bestätigung der Übereinstimmung (Konformität) mit den gesetzlichen Vorgaben nut-

zen. Nach der Ökodesign-Richtlinie ist das anzuwendende Konformitätsbewertungsver-

fahren in der Regel in der Richtlinie selbst festgelegt, aber in hinreichend begründeten 

Fällen sind die Module des Beschlusses Nr. 768/2008/EG vorgeschrieben.10 

 

                                                 
9 Aktuelle Hinweise zum Bearbeitungsstand der Produktgruppen finden sich auf den Internetseiten der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) und dem Institut für Ökologie und Politik GmbH 
(Ökopol).  
10 Zu den EU-Regelungen für Produkte siehe Amtsblatt C vom 26. 7. 2016 (Neuer Blue Guide) 

https://www.ebpg.bam.de/de/produktgruppen/ener37.htm
https://www.ebpg.bam.de/de/produktgruppen/entr3.htm
https://www.ebpg.bam.de/de/ebpg_medien/entr4/404_wd_2014-05.pdf
https://www.ebpg.bam.de/de/ebpg_medien/entr4/404_wd_2014-05.pdf
https://www.ebpg.bam.de/de/produktgruppen/entr7.htm
https://www.ebpg.bam.de/de/produktgruppen/entr8.htm
https://www.ebpg.bam.de/de/produktgruppen/entr9.htm
https://www.ebpg.bam.de/de/produktgruppen/index.htm
http://www.eup-network.de/de/startseite/
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1.8 Wer ist verantwortlich für die Erfüllung? 

 Die Verantwortung für die Erfüllung der Ökodesign-Anforderungen und damit die CE-

Kennzeichnung hat derjenige, der in der EU – genauer: im Europäischen Wirtschafts-

raum (EWR)11 – das betroffene Produkt in Verkehr bringen will. Das ist im Allgemeinen 

der Hersteller, dessen Bevollmächtigter oder der Importeur des Produktes: 

 Der Hersteller stellt neue Produkte im EWR her und bringt sie in Verkehr oder nimmt 

sie selbst in Betrieb. 

 Der Bevollmächtigte ist im EWR ansässig und wurde vom Hersteller, der seiner-

seits nicht im EWR niedergelassen ist, schriftlich beauftragt, in seinem Namen den 

Verpflichtungen und Formalitäten vollständig oder teilweise nachzukommen. 

 Der Importeur bringt im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit die aus einem Drittstaat 

stammenden (neuen oder gebrauchten) Produkte im EWR in Verkehr. 

 

 Für den (Sonder-) Fall, dass es keinen Hersteller oder Importeur im Sinne der Richtlinie 

gibt, gilt als Hersteller jede natürliche oder juristische Person, die ein betroffenes Produkt 

in Verkehr bringt. 

 

 Entscheidend für die Verpflichtungen gemäß der Ökodesign-Richtlinie ist das Inverkehr-

bringen eines Produktes (bzw. dessen Inbetriebnahme, falls das Produkt nicht in Ver-

kehr gebracht wurde). Mit Inverkehrbringen ist laut Definition „die erstmalige Bereit-

stellung eines Produktes im Gemeinschaftsmarkt zur Verteilung oder Verwendung in 

der Gemeinschaft“ gemeint. Es geht also darum, dass das betreffende Produkt im EWR 

verkauft, verschenkt oder anderweitig vertrieben werden soll. Dies betrifft grundsätz-

lich jedes Produkt einer betroffenen Produktgruppe, das erstmalig in der Gemeinschaft 

bereitgestellt wird – nicht nur neu entwickelte oder geänderte, sondern auch serienmä-

ßige Modelle. Im Fall des Imports sind zudem auch gebrauchte Produkte bzw. Modelle 

betroffen. 

 

 Auf die Herstellung von Produkten für den Export in Länder außerhalb des EWR fin-

det die Ökodesign-Richtlinie keine Anwendung, weil sie nur den Gemeinschaftsmarkt 

betrifft. Auch Händler und Verbraucher sind im Normalfall nur indirekt betroffen: Be-

reits in Verkehr gebrachte Produkte – sei es in Lagern oder Verkaufsräumen vor-

handene oder bereits beim Endverbraucher im Einsatz befindliche Produkte – dürfen 

                                                 
11 Der EWR umfasst die Mitgliedstaaten der EU sowie Island, Liechtenstein und Norwegen. 



 
 

 

 

weiterhin verkauft bzw. genutzt werden. Allerdings sind Verbraucher und Händler 

dann verantwortlich, wenn sie als „Inverkehrbringer“ fungieren, das heißt, wenn sie be-

troffene Produkte in den EWR importieren. 

 

1.9 Was müssen die Verantwortlichen tun? 

 Der Hersteller eines betroffenen Produktes bzw. dessen Bevollmächtigter muss fol-

gende wichtige Schritte erledigen: 

 Berücksichtigung der in den Durchführungsmaßnahmen festgelegten Ökodesign-

Anforderungen bei der Produktentwicklung 

 Durchführung einer Konformitätsbewertung und Erstellung technischer Unterlagen 

 Ausstellung einer Konformitätserklärung und Anbringen der CE-Kennzeichnung auf 

dem Produkt 

 Anbringen eventuell weiterer vorgeschriebener Informationen (z. B. Codes, Pikto-

gramme) auf dem Produkt 

 Aufbewahrung der Unterlagen zur Konformitätsbewertung und der abgegebenen 

Konformitätserklärungen bis zehn Jahre nach Produktionsende 

 Vorlage der Unterlagen auf Anforderung der zuständigen Marktüberwachungsbe-

hörde 

 Bereitstellung zusätzlicher Informationen für die Verbraucher [falls vorgeschrieben].  

 

 Ist der Hersteller nicht im EWR niedergelassen und gibt es keinen Bevollmächtigten, so 

hat der Importeur die Pflicht, 

 sicherzustellen, dass das in Verkehr gebrachte oder in Betrieb genommene Produkt 

den Ökodesign-Anforderungen entspricht; 

 die Konformitätserklärung und die technische Dokumentation bereitzuhalten [Die Er-

stellung dieser Unterlagen obliegt alleine dem Hersteller/Bevollmächtigten]. 

 

 Das Verfahren zur Konformitätsbewertung wird in den Durchführungsmaßnahmen 

festgelegt. Prinzipiell hat der Hersteller/Bevollmächtigte die Wahl zwischen einer inter-

nen Entwurfskontrolle (Zusammenstellen der technischen Unterlagen, Fertigungsüber-

wachung) und einem Managementsystem. In Einzelfällen kann ein anderes Verfahren 

vorgeschrieben werden. 

 

 Wichtig ist dabei, dass die CE-Kennzeichnung nur dann angebracht werden darf, wenn 

das Produkt auch alle anderen zutreffenden Herstellerrichtlinien erfüllt – z. B. bei 
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elektrischen Betriebsmitteln die Niederspannungsrichtlinie12 oder bei Maschinen die Ma-

schinenrichtlinie13. 

 

1.10 Wer kontrolliert die Einhaltung der Vorschriften? 

In Deutschland ist die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) als 

nachgeordnete Behörde des Bundeswirtschaftsministeriums die beauftragte Stelle für 

die Ökodesign-Richtlinie bzw. das Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz 

(EVPG). Sie ist zuständig für: 

 die Bereitstellung von Informationen zu Ökodesign und insbesondere den Durch-

führungsmaßnahmen zu den einzelnen Produktgruppen, 

 die Vertretung der Interessen der betroffenen Kreise in Deutschland, 

 die Unterstützung der Behörden bei der Marktaufsicht. 

 

 Die Marktüberwachung als solche obliegt jedoch allein den Bundesländern. Sie müs-

sen eine zuständige Behörde benennen, die ein Überwachungskonzept erstellt und um-

setzt.14 Die BAM koordiniert den Informationsaustausch der Behörden untereinander so-

wie mit der Europäischen Kommission und den anderen Mitgliedstaaten und veröffent-

licht gegebenenfalls die Informationen. 

 

 Als nicht konform oder gar als gefährlich eingestufte Produkte werden in einem europä-

ischen Melde- und Informationssystem15 erfasst und veröffentlicht. Außerdem sind Ver-

stöße gegen die Vorschriften des EVPG eine Ordnungswidrigkeit und können mit 

Geldbußen von bis zu 50.000 Euro geahndet werden. 

 

 

 

 

                                                 
12 Richtlinie 2014/35EU, Amtsblatt L vom 29. März 2014 
13 Richtlinie 2006/42/EU Amtsblatt L vom 9. Juni 2006 
14 Eine Übersicht der zuständigen Marktaufsichtsbehörden der Länder bietet die BAM unter diesem 
Link. 
15 ICSMS-System – das internetgestützte Informations- und Kommunikationssystem für die pan-euro-
päische Marktüberwachung 

https://www.ebpg.bam.de/de/gesetz/marktaufsicht/index.htm
https://webgate.ec.europa.eu/icsms/


 
 

 

 

1.11 Ökodesign-Verantwortlichkeiten im Überblick 

 

Hersteller, Bevollmächtigter oder 

Importeur

Öko- 

 design-Anforderungen 

vorhanden  

?

Konformitätsbewertung 

durchführen

Einbringen in Vorstudie 

Konsultationsforum

Sind welche 

geplant ?

Interne 

Entwurfskontrolle

Managementsystem 

Konformitätserklärung ausstellen, 

CE-Kennzeichnung anbringen, 

 in Verkehr bringen

Marktüberwachung 

der Länder

Ende

Nein

Nein

Ja

Ja

 

  Abbildung 1: Schema Ökodesign-Verantwortlichkeiten (Eigene Darstellung) 
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2 Energieverbrauchskennzeichnung (EU-Energielabel)  
 

2.1 Was ist die Energieverbrauchskennzeichnung von Produkten? 

 Die Energieverbrauchskennzeichnung (auch EU-Energielabel genannt) gibt den Ver-

brauch von Energie und anderen Ressourcen durch energieverbrauchsrelevante Pro-

dukte mittels einheitlicher Etiketten (Label) an. Ziel ist eine klare und verständliche 

Verbraucherinformation. Auf diese Weise soll indirekt der Verkauf und die weitere Ent-

wicklung effizienter Produkte gefördert und letztlich eine Senkung des Energiever-

brauchs in der EU erreicht werden.  

 

 Grundlage für das EU-Energielabel ist die Rahmenrichtlinie 2010/30/EU16, die als 

„Schwester-Richtlinie“ zur Ökodesign-Richtlinie gelten kann. Viele Produktgruppen 

unterliegen gleichzeitig beiden Richtlinien. Die produktgruppenspezifischen Durch-

führungsverordnungen zur Energieverbrauchskennzeichnung werden zudem häufig 

parallel zu den Ökodesign-Verordnungen im selben Entscheidungsprozess erarbeitet. 

Die Ökodesign-Arbeitsprogramme enthalten zudem auch Vorschläge für die Energie-

verbrauchskennzeichnung.  

 

Die Umsetzung der Richtlinie erfolgt in Deutschland durch das Energieverbrauchskenn-

zeichnungsgesetz (EnVKG17), das insbesondere den Rechtsrahmen für die Marktüber-

wachung festlegt, sowie die Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung (EnVKV18), 

die den Ordnungswidrigkeitenkatalog enthält. 

 

 

 

  

 

 

                                                 
16 Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die An-
gabe des Verbrauchs an Energie und anderen Ressourcen durch energieverbrauchsrelevante Pro-
dukte mittels einheitlicher Etiketten und Produktinformationen. Sie hob die alte Richtlinie 92/75/EWG 
auf. 
17 Gesetz zur Kennzeichnung von energieverbrauchsrelevanten Produkten, Kraftfahrzeugen und Rei-
fen mit Angaben über den Verbrauch an Energie und an anderen wichtigen Ressourcen, aktuelle 
dritte Fassung vom 10.05.2012 
18 Verordnung über die Kennzeichnung von Haushaltsgeräten mit Angaben über den Verbrauch an 
Energie und anderen wichtigen Ressourcen, aktuelle vierte Fassung vom 14.08.2013 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/eu-richtlinie-energieverbrauchskennzeichung,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Service/gesetze,did=23824.html
http://www.bmwi.de/DE/Service/gesetze,did=23824.html
http://www.bmwi.de/DE/Service/gesetze,did=22046.html


 
 

 

 

 

Das wesentliche Element der Label ist die Energieeffizienzklasse des 

Produkts. Grundsätzlich gibt es sieben Energieeffizienzklassen: von 

A (sehr effizient) bis G (wenig effizient), die zudem mit einer Farbskala 

von dunkelgrün bis tiefrot unterlegt sind. Bei entsprechendem techni-

schen Fortschritt konnten außerdem (bislang) die Klassen A+, A++, 

A+++ angefügt werden. Zusätzliche Piktogramme auf dem Label geben 

Auskunft über den jährlichen Energieverbrauch und weitere produktspe-

zifische Informationen (bei Waschmaschinen z. B. den Wasserver-

brauch oder die Schleuderwirkung). 

 

2.2 Welche Produktgruppen sind betroffen? 

 Die Produktgruppen, für die die Energieverbrauchskennzeichnung gilt, ergeben sich aus 

den produktspezifischen Rechtsakten der EU-Kommission. Diese sind – wie beim 

Ökodesign – in jedem EU-Mitgliedstaat rechtlich bindend. 

 

Aktuell gilt das EU-Energielabel für folgende Produktgruppen19: 

 Haushaltsgeschirrspüler (Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1059/2010) 

 Haushaltskühlgeräte und Weinschränke  

(Delegierte Verordnung (EU) Nr.1060/2010) 

 Haushaltswaschmaschinen (Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1061/2010) 

 Fernsehgeräte (Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1062/2010) 

 Klima- und Lüftungstechnik im Haushalt  

(Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011) 

 Haushaltswäschetrockener (Delegierte Verordnung (EU) Nr. 392/2012) 

 elektrische Lampen und Leuchten (Delegierte Verordnung (EU) Nr. 874/2012) 

 Staubsauger (Delegierte Verordnung (EU) Nr. 665/2013) 

 Heizkessel und Kombiboiler (Delegierte Verordnung (EU) Nr. 811/2013) 

                                                 
19 Stand: August 2016 https://www.ebpg.bam.de/de/produktgruppen/liste.htm; Außerdem nochmal der 
Verweis auf die Übersicht der Verordnung unter der Ökodesign- und Energieverbrauchskennzeich-
nungsrichtlinie, erstellt von der BAM 

Abbildung 2: Blanko-Label für Waschmaschinen  
(Quelle: EU-Kommission) 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/energieverbrauchskennzeichnung-eu-rechtsakte-haushaltsgeschirrspueler,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/energieverbrauchskennzeichnung-eu-rechtsakte-haushaltskuehlgeraete,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/energieverbrauchskennzeichnung-eu-effizienzlabel-waschmaschine,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/energieverbrauchskennzeichnung-eu-effizienzlabel-fernsehgeraet,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2011:178:SOM:DE:HTML
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/energieverbrauchskennzeichnung-eu-rechtsakte-waeschetrockner,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/energieverbrauchskennzeichnung-eu-rechtsakte-lampen,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/energieverbrauchskennzeichnung-eu-rechtsakte-staubsauger,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/energieverbrauchskennzeichnung-eu-rechtsakte-boiler,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
https://www.ebpg.bam.de/de/produktgruppen/liste.htm
https://www.bam.de/_SharedDocs/DE/Downloads/evpg-oekodesign-u-labelverordnungen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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 Warmwasserbereiter (Delegierte Verordnung (EU) Nr. 812/2013) 

 Haushaltsbacköfen und -dunstabzugshauben  

(Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014) 

 Klimatechnik, Lüftungstechnik (Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1254/2014) 

 Kühlgeräte (die in Los 10, 12 und 13 nicht erfasst sind)  

(Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2015/1094) 

 Einzelraumheizgeräte (Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2015/1186) 

 Festbrennstoffkessel (Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2015/1187) 

 

Der Entscheidungsprozess über einen delegierten Rechtsakt läuft ebenfalls ähnlich 

dem Prozess des Ökodesigns ab. Es gibt jedoch keinen Regelungsausschuss. 

 

 

 Abbildung 3: Entscheidungsprozess für delegierte Verordnungen im Rahmen der Energiever-

brauchskennzeichnung (Quelle: Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung). 

 

2.3 Wer ist für die Erfüllung der Vorschriften in Deutschland verantwortlich? 

 Das Energielabel ist vom Hersteller, Importeur oder deren Bevollmächtigten nach den 

Vorgaben der delegierten Verordnungen zu erstellen und an die Händler mitzuliefern. 

Der Händler ist dann dafür verantwortlich, dass das Etikett ordnungsgemäß ausgestellt 

wird20. Dies gilt für alle Produkte, die im europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr ge-

bracht werden. Die Pflichten entsprechen denen des Ökodesigns. 

 

                                                 
20 Art. 6a RL 2010/30/EU Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. 
Mai 2010 über die Angabe des Verbrauchs an Energie und anderen Ressourcen durch energiever-
brauchsrelevante Produkte mittels einheitlicher Etiketten und Produktinformationen (Neufassung) 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/energieverbrauchskennzeichnung-eu-rechtsakte-warmwasserbereiter,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:029:0033:0047:DE:PDF
https://www.ebpg.bam.de/de/ebpg_medien/entr6/406_vo_1254_2014_de.pdf
http://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/2015/VO__EU__2015_1094.pdf
https://www.ebpg.bam.de/de/ebpg_medien/ener20/020_vo_2015-1186_de.pdf
https://www.ebpg.bam.de/de/ebpg_medien/ener15/015_vo_2015-1187_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:DE:PDF


 
 

 

 

2.4 Wer kontrolliert die Einhaltung der Vorschriften? 

 Laut EnVKG ist das Bundeswirtschaftsministerium in Deutschland für die Umsetzung der 

Richtlinie zur Energieverbrauchskennzeichnung verantwortlich. Die Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung (BAM) als nachgeordnete Behörde ist für die Koordi-

nierung der zuständigen Landesbehörden und für die Information der Öffentlichkeit zu-

ständig. Das Inverkehrbringen eines Produktes, das nicht dem EnVKG und den Dele-

gierten Verordnungen entspricht, ist als Ordnungswidrigkeit definiert und kann nach 

EnVKV entsprechend geahndet werden. 

 

3 Ein kurzer Blick voraus: Welche weiteren Entwicklungen stehen 

bei Ökodesign und Energielabel an?   
 

3.1 Das Ökodesign-Arbeitsprogramm 2016 - 2019 

 Im Januar 2014 startete eine Studie zur Unterstützung der Erstellung des Ökodesign-

Arbeitsprogramms 2015 - 2017. Sie wurde fertiggestellt, aber bislang nur in Entwurfs-

versionen veröffentlicht. Dementsprechend wurde auch das Arbeitsprogramm von der 

EU-Kommission – trotz mehrfacher Ankündigungen – erst am 30. November 2016 vor-

gelegt. Der neu erstellte Arbeitsplan 2016 - 2019 muss nun im Gesetzgebungsverfah-

ren zwischen Rat und Parlament verhandelt werden. Im Verfahren zeigt sich immer wie-

der das Spannungsfeld, in dem sich Ökodesign bewegt: Ist es kleinliche, detailverliebte 

Regulierung, die maßgeblichen Anteil hat an der Euroskepsis der Bürger oder ein un-

verzichtbares Instrument zur Erreichung von mehr Energieeffizienz in Europa? 

3.2 Novellierung der EU-Energieverbrauchskennzeichnung 

 Aufgrund des technischen Fortschritts ist das aktuelle Skalensystem mit den genannten 

„Plusklassen“ (A+, A++, A+++) ausgereizt. Weitere „Plusklassen“ würden die Verständ-

lichkeit für den Verbraucher deutlich schmälern, zumal es bereits Produktgruppen gibt, 

in denen sogar die ineffizientesten Geräte in die Klasse A+ fallen. Durch den unter-

schiedlich schnellen technischen Fortschritt in den verschiedenen Produktgruppen exis-

tieren zudem unterschiedliche Skalen (z. B. A+++ bis D bei Waschmaschinen oder F bis 

A+ bei Fernsehern). Des Weiteren hat die EU-Kommission eine unzureichende Markt-

überwachung durch die nationalen Aufsichtsbehörden ausgemacht. 

 

http://www.ecodesign-wp3.eu/
http://www.ecodesign-wp3.eu/?q=documents
http://www.ecodesign-wp3.eu/?q=documents


 
 

 

21 

 

 Aus diesen Gründen hat die Kommission am 15. Juli 2015 einen Vorschlag vorgelegt, 

mit dem die bisherige Energiekennzeichnungsrichtlinie 2010/30/EU inhaltlich überarbei-

tet und zudem in eine Verordnung umgewandelt werden soll. Im Kern schlägt sie vor, 

wieder für alle Produkte einheitlich zur ursprünglichen A-G-Skala zurückzukehren 

und eine digitale Produktdatenbank zur Verbesserung der Marktüberwachung einzu-

führen. Derzeit befindet sich der Kommissionsvorschlag im ordentlichen Gesetzge-

bungsverfahren der EU.21 Eine Verabschiedung der neuen Verordnung könnte noch in 

2016 erfolgen.  

 

3.3 Neue Regeln für Beleuchtungsprodukte 

 Die EU-Kommission plant eine umfangreiche Neuformulierung der Ökodesign-Vor-

gaben für eine breite Zahl an Beleuchtungsprodukten. Auf Basis einer Vorbereitungs-

studie hat die Generaldirektion Energie der Kommission am 6. November 2015 den Vor-

entwurf einer entsprechenden Verordnung vorgelegt. Ab 2018 könnten damit die beste-

henden Verordnungen 244/2009, 245/2009 und 1194/2012 zusammengefasst und er-

setzt werden.  

 

 Der Kommissionsvorschlag sieht folgende grundsätzliche Änderungen vor: 

 Weiter gefasster Geltungsbereich, so dass auch Leuchten (ohne austauschbare 

Leuchtmittel) Anforderungen an Stromeffizienz und weitere Gebrauchseigenschaf-

ten erfüllen müssen 

 Einheitliche Anforderungen an die Energie- bzw. Stromeffizienz für alle Lam-

pentechnologien mit Bezug nur auf den Lichtstrom und den Farbwiedergabeindex 

Ra 

 Schrittweise weitere Verschärfung der Energie-/Stromeffizienzanforderungen 

 Einheitliche Festlegung von Anforderungen an die sonstigen Gebrauchseigen-

schaften der Lampen 

 

 Auch die einschlägigen Regelungen zur Energieverbrauchskennzeichnung sollen 

überarbeitet werden, sobald die Revision der entsprechenden Rahmenrichtlinie auf EU-

Ebene abgeschlossen ist. 

 

                                                 
21 Der aktuelle Stand des Gesetzgebungsverfahrens kann hier eingesehen werden. 

http://ecodesign-lightsources.eu/
http://ecodesign-lightsources.eu/
http://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_EK_2015_11_06_Ew_Produktgestaltung.pdf
http://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_EK_2015_11_06_Ew_Produktgestaltung.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/0149(OLP)


 
 

 

 

 Konsequenz der bisherigen Kommissionspläne wäre, dass bis 2024 ein großer Teil der 

aktuell erhältlichen Leuchtmittel nicht mehr auf den Markt gebracht werden dürfte. Vor 

diesem Hintergrund organisiert das Umweltbundesamt im Vorfeld weiterer Entscheidun-

gen einen breiten und offenen Austausch mit den betroffenen Akteuren in Deutschland. 

Dazu hat es in Zusammenarbeit mit dem Ökopol Institut das sog. „Offene Forum EU-

Regelungen Beleuchtung“ ins Leben gerufen. Hier können sich betroffene Unternehmen 

und Fachexperten einbringen und weiterführende Informationen erhalten. 

 

3.4 Ausweitung von Ökodesign und Labeling durch das EU-Kreislaufwirt-
schaftspaket 

 Am 2. Dezember 2015 hat die EU-Kommission ein umfangreiches (neues) Kreislaufwirt-

schaftspaket mit legislativen und nicht-legislativen Maßnahmen vorgelegt, mit denen vor 

allem ein nachhaltigeres und ressourcenschonenderes Wachstum in der EU erreicht 

werden soll.22 Das Paket zielt darauf ab, den gesamten Lebenszyklus von Produkten zu 

erfassen und nachhaltiger zu gestalten – von der Herstellung über den Verbrauch bis 

zur Abfallbewirtschaftung und dem Markt für Sekundärstoffe. Dazu setzt die Kommission 

vor allem am Produktdesign an, werden hier doch entscheidende Voraussetzungen für 

den nachhaltigen Produktlebenszyklus gelegt. Dementsprechend soll die Ökodesign-

Richtlinie eine zentrale Rolle spielen. 

 

 Ihr Anwendungsbereich soll künftig weit über Energieeffizienzziele hinausgehen und As-

pekte wie Reparierbarkeit, Langlebigkeit, Nachrüstbarkeit und Recycelfähigkeit o-

der die Kennzeichnung bestimmter Materialien und Stoffe enthalten. So sieht es der 

Aktionsplan des Kreislaufwirtschaftspakets vor.  

 

 In einem ersten Schritt sollen die Demontage, die Wiederverwendung und das Recycling 

elektronischer Anzeigen (z. B. Flachbildschirm-Computer oder -Fernseher) über Öko-

design-Vorgaben leichter und sicherer gemacht werden. Inwiefern im neuen Ökodesign-

Arbeitsprogramm 2015 - 2017 bereits weitere der genannten Kriterien berücksichtigt 

werden, bleibt allerdings abzuwarten. 

 

                                                 
22 Vgl. Pressemitteilung der EU-Kommission vom 2. Dezember 2015 

http://www.eup-network.de/de/eup-netzwerk-deutschland/offenes-forum-eu-regelungen-beleuchtung/dokumente/#c2056
http://www.eup-network.de/de/eup-netzwerk-deutschland/offenes-forum-eu-regelungen-beleuchtung/dokumente/#c2056
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_de.htm
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 Darüber hinaus wird im Aktionsplan vorgeschlagen, zusätzliche Verbraucherinformatio-

nen über die Umweltleistung energieverbrauchsrelevanter Produkte auf dem EU-Ener-

gielabel abzubilden. Insbesondere Angaben zur Langlebigkeit der Produkte sind in der 

Diskussion. 

 

 

4 Weiterführende Informationen   
 

Die Europäische Kommission stellt Informationen und Dokumente in englischer Spra-
che zur Verfügung:  
Internetseite der Generaldirektion Energie (DG Energy): 
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products 
Internetseite der Generaldirektion für Binnenmarkt, Unternehmen, Unternehmertum und 
KMU (DG Growth): 
http://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/ecodesign/index_en.htm  
Informationen zum Kreislaufwirtschaftspaket: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_de.htm  
 
Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) hat eigens für das 
EVPG/ die Ökodesign-Richtlinie ein Internet-Portal eingerichtet, auf dem alle Informatio-
nen und Dokumente sowie Kontaktdaten und Termine verfügbar sind: 
https://www.ebpg.bam.de/de/home/index.htm  
Eine Übersicht über den Stand der einzelnen Produktgruppen findet sich unter: 
http://www.ebpg.bam.de/de/produktgruppen/index.htm (> Übersicht der Produktgruppen). 
Die EU-Energieverbrauchskennzeichnung hat einen eigenen Abschnitt: 
https://www.ebpg.bam.de/de/label/richtlinie/index.htm  
 
Das vom Umweltbundesamt beauftragte Institut für Ökologie und Politik GmbH (Öko-
pol) betreibt das „EuP-Netzwerk-Deutschland“: http://www.eup-network.de/de/startseite/  
Umfassende Informationen finden sich insbesondere zu den Vorstudien: 
http://www.eup-network.de/de/produktgruppen/vorstudien/  
 
Die Deutsche Energieagentur (dena) hält Informationen zu Stromnutzung und Energie-
effizienz bereit: http://www.dena.de/  
 
Das Informationsangebot der Industrie- und Handelskammern ist über den IHK-Finder 
zugänglich: http://www.dihk.de/ihk-finder  
 
Weitere Informationen zu Ökodesign und anderen Umwelt- und Energiethemen finden 
sich auch beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag e.V.: 

 http://www.dihk.de/themenfelder/innovation-und-umwelt 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products
http://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/ecodesign/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_de.htm
https://www.ebpg.bam.de/de/home/index.htm
http://www.ebpg.bam.de/de/produktgruppen/index.htm
https://www.ebpg.bam.de/de/label/richtlinie/index.htm
http://www.eup-network.de/de/startseite/
http://www.eup-network.de/de/produktgruppen/vorstudien/
http://www.dena.de/
http://www.dihk.de/ihk-finder
http://www.dihk.de/themenfelder/innovation-und-umwelt

